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1 Einführung 
Die Kriminalistisch-Kriminologische Forschungsstelle (KKF) des Landeskriminalamtes Nord-
rhein-Westfalen (LKA NRW) richtete am 05./06. März 2020 unter Schirmherrschaft von Herrn 
Minister Herbert Reul das erste Symposium der Reihe „Weitblick – Herausforderungen für Po-
lizei und Gesellschaft“ aus. Im Fokus der Veranstaltung stand das Thema „Sicherheit und Kri-
minalität im öffentlichen Raum“. In diesem Bericht werden die Anlage der Symposiumsreihe 
sowie die Ergebnisse des ersten Symposiums der Reihe dokumentiert. 

Kriminalistisch-Kriminologische Forschung in der Polizei be-
wegt sich im Spannungsfeld von Politik, Wissenschaft und 
Praxis (Gatzke 2013). Das Zusammenwirken der Akteure 
dieser Bereiche hat große Relevanz für die Sicherheitspro-
duktion. Wesentliches Ziel der Symposiumsreihe ist es da-
her, den Austausch zwischen den Akteuren in Nordrhein-
Westfalen über ausgewählte Themen der kriminalistisch-kri-
minologischen Forschung zu stärken und auszubauen.  

Die Symposien werden im Zwei-Jahres-Turnus in Form von 
zweitägigen Veranstaltungen („Lunch-to-Lunch“) ausgerich-
tet. Im Jahr 2020 fand das erste Symposium der Reihe statt. 

Wie der Titel der Veranstaltungsreihe bereits impliziert, wird 
angestrebt, Ergebnisse zu erzielen, die insbesondere für die 
zukünftige Arbeit der Sicherheitsakteure von Bedeutung sind. 

Entsprechend orientiert sich die inhaltliche Ausgestaltung der 
Veranstaltungen an Ansätzen der Zukunftsforschung. So 
wird unter anderem das Modell „PESTEL“ herangezogen. 
Hierbei handelt es sich um ein ökonomisches Modell zur ex-
ternen Umweltanalyse, demzufolge bei der Analyse der Ent-
wicklung eines Phänomens sechs Kategorien zu berücksich-
tigen sind: 

P – Political Chance (Politische Veränderungen) 
E – Economic Change (Ökonomische Veränderungen) 
S – Sociological Change (Soziokulturelle Veränderungen) 
T – Technological Change (Technologische Veränderungen) 
E – Ecological Change (Umweltbezogene Veränderungen) 
L – Legal Change (Rechtliche Veränderungen) 

Im Rahmen der Symposien wird eine Kombination innovati-
ver Methoden und Formate umgesetzt. Hierbei handelt es 
sich um Vorträge, Podiumsdiskussionen, Poster-Präsentati-
onen, Informationsstände und auch teilnehmerorientierte 
Elemente wie Workshops. 

Thema des ersten Symposiums der Reihe war „Sicherheit 
und Kriminalität im öffentlichen Raum“. Hiermit wurde ein 
Thema gewählt, mit dem Polizei, Politik, Öffentlichkeit, Me-
dien und Wissenschaft in vielfältiger Weise befasst sind. Da-
bei fand sowohl die objektive Sicherheit, also das Kriminali-
tätsaufkommen, als auch die subjektive Sicherheit, also das 
Sicherheitsgefühl der Bevölkerung, Berücksichtigung. Der 
Fokus lag auf dem Phänomen der Straßenkriminalität. Hier-
unter fallen Sachbeschädigungsdelikte, Diebstahldelikte, 
Raubdelikte, Körperverletzungsdelikte und Sexualdelikte. 
Der Begriff öffentlicher Raum wurde dabei im klassischen 
Sinne verwendet und schloss den öffentlichen digitalen 
Raum nicht ein. Es ging um Kriminalität, die sich auf Straßen, 
Wegen, Plätzen sowie in Parks- und Grünanlagen zuträgt. 

Geplant und organisiert wurde das Symposium von der KKF 
des LKA NRW unter der Leitung von Dr. Maike Meyer. Orga-
nisatorisch war hauptverantwortlich Alexander Werner. Zu-
dem waren alle 12 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der KKF 
sowie Praktikantinnen und Praktikanten und studentische 
Hilfskräfte in den Ablauf der Veranstaltung eingebunden. 
Darüber hinaus wurde das Symposium von fünf Impulsred-
nerinnen und -rednern und acht Expertinnen und Experten 
unterstützt. Zum ersten Symposium wurden etwa 150 Perso-
nen eingeladen. Rund 110 dieser Personen haben sich zur 
Veranstaltung angemeldet. Davon nahmen 70 Personen am 
Symposium teil. Insbesondere in den drei Tagen vor der Ver-
anstaltung sagte eine Vielzahl der angemeldeten Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer unter anderem wegen Reiseverboten 
ihrer Arbeitgeber oder gesundheitlicher Bedenken aufgrund 
des Coronavirus ab.   

„Die Zukunft ist immer das, was wir aus ihr machen. Und 
oft nichts anderes als die verlängerte Gegenwart – wenn 
wir die Entwicklung nicht ändern oder gegensteuern.“ 
(Opaschowski 2019).  
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05.03.2020 

11:30 - 12:00 Empfang / Stehkaffee 

12:00 - 12:40 Begrüßung und Einführung  

  Herbert Reul 
 Minister des Innern des Landes 
 Nordrhein-Westfalen 

Frank Hoever 
Direktor des Landeskriminalamtes 

 Nordrhein-Westfalen 

  Dr. Maike Meyer 
  Leiterin der Kriminalistisch-Kriminolo-
  gischen Forschungsstelle des  
  Landeskriminalamtes Nordrhein- 
  Westfalen 

12:40 - 14:00  Impulsvorträge 

Dr. Elke Bartels 
Polizeipräsidentin Duisburg 

Inge Godthelp-Teunissen 
stellvertretende Polizeichefin der Einheit  
Limburg (Niederlande) 

Andreas Wohland 
Städte- und Gemeindebund Nordrhein-
Westfalen 

Prof. Dr. Dietrich Oberwittler 
Max-Planck-Institut zur Erforschung von 
Kriminalität, Sicherheit und Recht 

14:00 - 14:30  Pause / Posterpräsentation 

14.30 - 16:00 1. Workshop-Phase 

16:00 - 16:30 Pause / Posterpräsentation 

16:30 - 18:00  2. Workshop-Phase 

ab 18:00  Abendprogramm 

06.03.2020 

08:30 - 09:00 Empfang / Stehkaffee 

09:00 - 10.00 Ergebnisse der Workshops 

10:00 - 10:30 Impulsvortrag 

  Olaf Sundermeyer 
Journalist 

10:30 - 11:00 Pause / Posterpräsentation 

11:00 - 12:00 Podiumsdiskussion  

Dr. Elke Bartels 
Polizeipräsidentin Duisburg 

Gert Rademaker 
Koordinator internationale Beziehungen 
der Polizeieinheit Limburg, Niederlande 

Andreas Wohland 
Städte- und Gemeindebund Nordrhein-
Westfalen 

Prof. Dr. Dietrich Oberwittler 
Max-Planck-Institut zur Erforschung von 
Kriminalität, Sicherheit und Recht 

Olaf Sundermeyer 
Journalist 

Moderation: Christian David, Moderator 

12:00 - 12:15 Resümee und Verabschiedung  

2 Programm
Das erste Symposium der Reihe fand am 05./06. März 2020 
unter dem Thema „Sicherheit und Kriminalität im öffentlichen 

Raum“ im LKA NRW statt. Nachfolgend ist das Programm der 
Veranstaltung dargelegt.  

  



6                                                                                             LKA NRW – Sicherheit und Gewalt in Nordrhein-Westfalen 

lka.polizei.nrw 

3 Dokumentation und Ergebnisse 

3.1 Begrüßung und Einführung
Die Veranstaltung wurde durch Frank Hoever, Direktor des 
LKA NRW, eröffnet. Aufgrund anderer dienstlicher Verpflich-
tungen von Herrn Minister Reul wurde sein Beitrag im Pro-
gramm nach hinten verschoben.  

Frank Hoever, Direktor des Landeskriminalamtes Nord-
rhein-Westfalen 

Frank Hoever betonte im Rahmen der Eröffnungsrede die 
Rolle des LKA NRW, dessen Aufgabe es unter anderem sei, 
vor dem Hintergrund aktueller und zukünftiger Phänomene, 
Impulse zur erfolgreichen Bekämpfung der Kriminalität zu ge-
ben. Im Rahmen der Veranstaltung sollten aktuelle und auch 
zukünftige Fragen zur objektiven Sicherheitslage, der subjek-
tiven Sicherheit sowie den Wirkungen der Arbeit von Polizei 
und anderen Sicherheitsakteuren angestoßen und diskutiert 
werden. Er führte weiter aus, dass die  Symposiumsreihe 
„Weitblick“ aus polizeilicher Sicht das Ziel verfolge „vor die 
Lage zu kommen“, um Kriminalitätsentwicklungen sowie da-
mit einhergehende zukünftige Herausforderungen für die Po-
lizei besser abschätzen zu können. Beabsichtigt sei in die-
sem Kontext, Fragen zur objektiven Sicherheitslage in Nord-
rhein-Westfalen sowie zur „gefühlten“ Sicherheit der Bürge-
rinnen und Bürger des Landes durch Akteure aus der Polizei, 
der Wissenschaft und Vertreterinnen und Vertretern der 
Kommunen gemeinsam zu erörtern. Er machte zudem darauf 
aufmerksam, dass durch die Verzahnung von Wissenschaft 
und Praxis sowie den Austausch über das Thema „Sicherheit 
im öffentlichen Raum“ die Zusammenarbeit der Akteure ge-
stärkt und so die Arbeit der Sicherheitsbehörden bestmöglich 
und evidenzbasiert gestaltet werden könne. 

Dr. Maike Meyer, Leiterin der Kriminalistisch-Kriminolo-
gischen Forschungsstelle des Landeskriminalamtes 
Nordrhein-Westfalen 

Anschließend stellte Dr. Maike Meyer die KKF vor, erläuterte 
den Hintergrund der Symposiumsreihe, führte inhaltlich in die 
Veranstaltung ein und gab organisatorische Hinweise. 

Die KKF sei im Jahr 2002 durch Erlass des nordrhein-west-
fälischen Innenministeriums eingerichtet worden. Hinter-
grund hierfür sei das Anliegen gewesen, die polizeilichen Da-
tenbestände mittels wissenschaftlicher Methoden auszuwer-

ten, zu analysieren und darauf aufbauend Konzepte und Pro-
jekte zur Kriminalitätsbekämpfung zu entwickeln. Im Jahr 
2007 sei kriminalistisch-kriminologische Forschung gesetz-
lich als Aufgabe des LKA NRW definiert worden (§ 13 II 4 
POG NRW). 

Wesentliche Aufgabe der KKF sei heute die selbstständige 
Durchführung empirischer Forschungsprojekte zur analyti-
schen Betrachtung der Kriminalitätslage und -entwicklung, 
der Erscheinungsformen und Entstehungsbedingungen von 
Kriminalität, dem Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bür-
ger sowie der polizeilichen Arbeit in Nordrhein-Westfalen. 
Ziel dieser Projekte sei es, grundlegende Erkenntnisse zur 
Optimierung der polizeilichen Ermittlungen, der polizeilichen 
Gefahrenabwehr, der Kriminalprävention und des Opfer-
schutzes zu generieren. In der KKF würden aktuell sieben 
Forschungsprojekte durchgeführt werden. Näheres hierzu 
wird im Kapitel 3.5 (Posterpräsentation) dargelegt. 

Daneben berate die KKF die nordrhein-westfälische Polizei, 
verfasse Stellungnahmen und Bewertungen und trage bei-
spielsweise mit der Symposiumsreihe zur Vernetzung von 
Polizei und Wissenschaft bei. 

RBe Dr. Meyer erläuterte nachfolgend den Hintergrund der 
Symposiumsreihe (siehe hierzu auch Kapitel 1). Kriminalis-
tisch-Kriminologische Forschung bewege sich im Span-
nungsfeld von Politik, Wissenschaft und Praxis. Für den poli-
zeilichen Praktiker, der vornehmlich handlungsorientiert sei, 
seien wissenschaftliche Theorien und Befunde vor allem 
dann relevant, wenn er sie in der Praxis nutzen kann. Er 
stehe ihnen oftmals eher skeptisch gegenüber, vor allem 
dann, wenn sie seinen Alltagserfahrungen widersprechen. 
Für die Politik seien Erkenntnisse aus der Wissenschaft oft 
handlungsleitend. Sie stehe allerdings oftmals vor der Her-
ausforderung, Handlungsfähigkeit zu beweisen und auf be-
sondere Ereignisse zeitnah zu reagieren – wissenschaftliche 
Befunde lägen dann nicht immer vor und könnten, das bringe 
die Wissenschaft mit sich, nicht auf die Schnelle generiert 
werden. Die Wissenschaft ihrerseits kämpfe in diesem Span-
nungsfeld mit dem Vorurteil, im Elfenbeinturm zu leben. We-
sentliches Ziel der Forschung an Universitäten und unabhän-
gigen Forschungsinstituten sei die Entwicklung und Prüfung 
von Theorien und die Entwicklung und Weiterentwicklung von 
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Forschungsmethoden. Dies stehe jedoch der Verständigung 
mit der Praxis manchmal im Weg. Eine Stellschraube in die-
sem Spannungsfeld sei Kommunikation. Wesentliches Ziel 
der Symposiumsreihe sei daher, den Austausch zwischen 
Politik, Wissenschaft und Praxis zu fördern. 

Im Rahmen des ersten Symposiums wurde das Thema „Si-
cherheit und Kriminalität im öffentlichen Raum“ gewählt. Dies 
hat neben der aktuell allgemein hohen kriminalpolitischen 
Relevanz der Thematik unterschiedliche Hintergründe. So 
wird vom LKA NRW (Abteilung 3) die Arbeitsgruppe „Sicher-
heit im öffentlichen Raum“ des Landespräventionsrates 
Nordrhein-Westfalen geleitet. „Sicherheit und Kriminalität im 
öffentlichen Raum“ ist zudem ein Schwerpunktthema im Rah-
men einer Bevölkerungsbefragung, die im Jahr 2020 unter 
anderem in Nordrhein-Westfalen durchgeführt wird (siehe 
hierzu Kapitel 3.5).   

Dr. Meyer informierte im Hinblick auf das Thema zunächst 
über die Kriminalitätslage und -entwicklung in Nordrhein-
Westfalen. Hierzu präsentierte sie Zahlen aus der Polizeili-
chen Kriminalstatistik (PKS) Nordrhein-Westfalen. 

Im Jahr 2019 seien insgesamt 297 688 Straftaten unter dem 
PKS-Deliktschlüssel „Straßenkriminalität“1 polizeilich regis-
triert worden. Erfreulicherweise sei diese Zahl bereits seit 
Jahren rückläufig (siehe Abbildung 1). 

Abbildung 1: Kriminalitätsentwicklung im Hellfeld – PKS-De-
liktschlüssel „Straßenkriminalität“ (2015-2019) 

 
Bei den hierunter polizeilich registrierten Delikten handele es 
sich insbesondere um Sachbeschädigungs- und Diebstahl-
delikte, wie in der nachfolgenden Tabelle 2 zu erkennen ist. 
Körperverletzungs-, Raub- und Sexualdelikte traten dagegen 
deutlich seltener polizeilich in Erscheinung. 
 

                                                           
1 „Straßenkriminalität umfasst nach bundesweit abgestimmter Definition die 
Delikte sexuelle Belästigung, Straftaten aus Gruppen, exhibitionistische Hand-
lungen und Erregung öffentlichen Ärgernisses, Raubüberfälle auf Geld und 
Werttransporte, räuberischer Angriff auf Kraftfahrer, Handtaschenraub, sons-
tige Raubüberfälle auf Straßen, Wegen oder Plätzen, gefährliche und schwere 
Körperverletzung auf Straßen, Wegen oder Plätzen, erpresserischer Men-
schenraub i. V. m Raubüberfall auf Geld und Werttransporte, Geiselnahme 

Tabelle 1: Kriminalitätslage im Hellfeld – PKS-Deliktschlüs-
sel „Straßenkriminalität“ (2019) 

Phänomenbereich Anteil 
Sachbeschädigung 34 % 
Diebstahl von/an/aus KfZ 25 % 
Fahrraddiebstahl 20 % 
Taschendiebstahl 6 % 
Körperverletzungsdelikte 5 % 
Raubdelikte 2 % 
Sexualdelikte 2 % 
Sonstige Delikte 7 % 

 
Demgegenüber stünden Erkenntnisse zur subjektiven Si-
cherheitslage. Die gefühlte Unsicherheit sei häufig größer als 
das tatsächliche Risiko, Opfer einer Straftat zu werden. Ob-
jektive und subjektive Sicherheit gingen also oftmals ausei-
nander. Die Furcht vor Kriminalität sei zudem häufig größer, 
als die persönlich empfundene Gefahr, Opfer einer Straftat 
zu werden (Birkel et al. 2019). 

Unsicherheitsgefühle könnten unter anderem zu Meide- und 
Schutzverhalten, Misstrauen gegenüber anderen Menschen, 
einer verminderten Lebenszufriedenheit, einer geringen Be-
reitschaft zu gesellschaftlichem Engagement und mangeln-
dem Vertrauen in Polizei und Justiz führen (Boers 1991; Hir-
tenlehner/Hummelsheim 2015). Umfragen wiesen zudem da-
rauf hin, dass die gefühlte Unsicherheit in Deutschland ent-
gegen der rückläufigen Fallzahlen wieder zugenommen hat 
(European Social Survey 2016). Umso wichtiger sei es daher, 
neben der objektiven Kriminalitätslage auch die subjektive Si-
cherheit zu betrachten. 

Herbert Reul, Minister des Innern des Landes Nordrhein-
Westfalen 

Im Anschluss an die nachfolgenden Impulsvorträge richtete 
Herr Minister Herbert Reul sein Grußwort an die Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer. Er befürwortete die Symposiums-
reihe, die sich mit zukünftigen gesellschaftlichen Entwicklun-
gen und damit im Zusammenhang stehenden Anforderungen 
an die Sicherheitsbehörden befasst. Zwar seien getreu einem 
Zitat Mark Twains „Prognosen äußerst schwierig, besonders, 
wenn sie die Zukunft betreffen“, aber die Wissenschaft kann 

i. V. m. Raubüberfall auf Geld und Werttransporte, Diebstahl an/aus Kraftfahr-
zeugen insgesamt, Taschendiebstahl insgesamt, Diebstahl von Kraftwagen, 
Mopeds und Krafträdern einschl. unbefugter Ingebrauchnahme, Diebstahl von 
Fahrrädern einschl. unbefugter Ingebrauchnahme, Diebstahl von/aus Automa-
ten, Landfriedensbruch, Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen, sonstige 

Sachbeschädigung auf Straßen, Wegen oder Plätzen.“ (Landeskriminalamt 
Nordrhein-Westfalen 2019). 
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hier einen Beitrag leisten, Erkenntnisse dieser Art zu gene-
rieren. Diese würden das politische Leben nicht einfacher 
machen, sie seien aber notwendig und führen schlussendlich 
zu besseren Ergebnissen im Handeln der Behörden. Er be-
tonte darüber hinaus die große Relevanz kriminalistisch-kri-
minologischer Forschung innerhalb der Polizei Nordrhein-
Westfalens und wünschte der Veranstaltung viel Erfolg. 

 

 

 

 

Foto: LKA NRW

3.2 Impulsvorträge
Im Rahmen der Veranstaltung wurden fünf Impulsvorträge 
gehalten, die das Thema Sicherheit und Kriminalität im öf-
fentlichen Raum aus unterschiedlichen Perspektiven be-
trachteten: Der polizeilichen Perspektive, der kommunalen 
Perspektive, der wissenschaftlichen Perspektive sowie der 
medialen Perspektive. Wesentliche Aussagen der Vorträge 
werden nachfolgend dargestellt. 

Dr. Elke Bartels, Polizeipräsidentin Duisburg 

Frau Dr. Bartels berichtete von dem Rückgang der Kriminali-
tätsbelastung im öffentlichen Raum, der jedoch nicht im glei-
chen Maße wie bei anderen Phänomenen ausfällt. So sei die 
Belastung im Bereich der Körperverletzungsdelikte beim Po-
lizeipräsidium Duisburg sogar gestiegen. Und gerade Gewalt 
im öffentlichen Raum sei ein subjektiv bestimmender Sicher-
heitsfaktor. Dies zeige sich beispielsweise bei Senioren, die 
zwar seltener Opfer sind als andere Altersgruppen, aber eine 
hohe Furcht vor Kriminalität haben und seltener das Haus 
verlassen. Hieraus entstehe eine Angst vor dem Verlust des 
Ortes sozialer Teilhabe. Auch dies sei ein Grund, der ein 
kompromissloses Eingreifen der Polizei im Zusammenhang 
mit Straßenkriminalität erfordere.  

Das Präsenzkonzept „Triangel“ der Duisburger Polizei um-
fasse die Eckpunkte „Bürger“, „Migranten“ und „Behörden“ 
und werde mit dem täglichen Einsatz von Kräften der Einsatz-
hundertschaften an kriminogenen Orten umgesetzt. Zudem 
seien der Einsatz vordergründig repressiver Maßnahmen wie 
der Videobeobachtung und der strategischen Fahndung kri-
minalitätssenkende Faktoren in diesen besonders belasteten 

Bereichen. Auf der anderen Seite seien präventive Maßnah-
men in Form von Veranstaltungen und Vorträgen bei allen 
Bevölkerungsgruppen sowie bei Dienstleistern wie zum Bei-
spiel Banken ein ergänzendes Element polizeilicher Krimina-
litätsbekämpfung.  

Die Polizeipräsidentin resümiert, dass der öffentliche Raum 
kein Betätigungsfeld für Kriminelle werden dürfe. Hierzu 
seien konsequente Präsenz, Auswertung und Analyse, inte-
grierte Handlungskonzepte, Präventionsarbeit sowie eine 
Vernetzung von Akteuren der Sicherheit im öffentlichen 
Raum notwendig.  

Inge Godthelp-Teunissen, stellvertretende Polizeichefin 
der Einheit Limburg (Niederlande) 

Frau Inge Godthelp-Teunissen stellte zunächst den täglichen 
Einsatz der Polizei für eine sichere Gesellschaft in das Zent-
rum polizeilicher Aufgabenwahrnehmung. Dies verbinde die 
deutsche und die niederländische Polizei. Jedoch sei die Art 
und Weise des Vorgehens und der Organisation eine andere. 
So sei die niederländische Polizei eine Organisation, von der 
die Bürger in jedem Teil des Landes ein gleichwertiges 
„Dienstleistungsniveau“ erwarten können. Zudem habe sich 
die niederländische Polizei weg von einer top-down arbeiten-
den Institution, hin zu einer gesellschaftseinbeziehenden Be-
hörde entwickelt. So habe der Einbezug von Bevölkerung, 
Gemeinden, Ämtern und privaten Unternehmen in die Be-
lange der öffentlichen Sicherheit die Polizei zugänglicher und 
sichtbarer gemacht. Auch die Ergebnisse von Maßnahmen 
haben sich hierdurch verbessert. So sei im Laufe der Jahre 
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eine gebietsbezogene Polizei entstanden, die tief in der nie-
derländischen Gesellschaft verankert sei. Die Polizei könne 
insbesondere in friedsamen Zeiten Freiräume zum Aufbau 
von Netzwerken in Vierteln nutzen und lokale Entscheidungs-
träger in die polizeiliche Arbeit mit einbeziehen. So seien 
Konzepte wie beispielsweise Familienpolizisten oder Chat-
Bots als digitale Ansprechpartner entstanden. Ein weiterer 
wichtiger Punkt, so betonte Frau Godthelp-Teunissen, sei die 
Transparenz und die Möglichkeit, der Bevölkerung einen Ein-
blick in die Polizeiarbeit zu erlangen.  

In Bezug auf das Motto „Weitblick“ dieser Veranstaltung  
stelle die Zukunft verschiedene Anforderungen an die Polizei. 
So verschmelzen das Leben, das Web und der Bezirk mitei-
nander, sodass die Polizei von übermorgen mit dem Bezirk, 
dem Web und der Welt verbunden sein müsse. Multikultura-
lität, Migration und Vielfalt stellen weitere Anforderungen dar. 
Um diese Aufgaben wahrnehmen zu können und die Sicher-
heit im öffentlichen Raum zu gewährleisten, resümierte Frau 
Godthelp-Teunissen: „Die Kunst besteht darin, die guten 
Ideen und bewährten Verfahren weiterzuentwickeln, vonei-
nander zu lernen und darüber zu diskutieren, nicht nur inner-
halb der Polizei, sondern auch außerhalb, mit den lokalen Be-
hörden und anderen Partnern. Die Gewährleistung von Si-
cherheit ist schließlich nicht alleinige Aufgabe der Polizei. 
Auch den Kommunen und anderen staatlichen Einrichtun-
gen, den Unternehmen und Bürgern kommt dabei eine Rolle 
zu“. 

Andreas Wohland, Beigeordneter des Städte- und Ge-
meindebundes Nordrhein-Westfalen 

Andreas Wohland hatte nach Absage des Stadtdirektors der 
Stadt Köln, Dr. Stephan Keller, am Morgen der Veranstaltung 
spontan zugesagt, im Rahmen des Symposiums die kommu-
nale Perspektive zu vertreten. Dies sei unter anderem auf die 
gute Zusammenarbeit mit dem LKA NRW im Rahmen der Ar-
beitsgruppe „Sicherheit im öffentlichen Raum“ des Landes-
präventionsrates Nordrhein-Westfalen zurückzuführen.  

Er stellte zunächst den gesetzlichen Auftrag für die öffentli-
che Sicherheit und Ordnung der Städte und Gemeinden dar 
und betonte, dass dies ein durchaus umfassender und weit-
gehender Ansatz ist. Dies zeige auch der aktuelle Umgang 
mit dem Coronavirus. Außerdem sei die öffentliche Sicherheit 
ein bedeutender Standortfaktor und als Grundbedürfnis der 
Menschen zu verstehen. Sie sei entscheidend für die Le-

                                                           
2 Nähere Informationen zu den Kommunalen Sicherheitstagungen 2020 sind 

unter folgendem Link zu finden: https://www.kommunen.nrw/mitgliederbe-
reich/service/fortbildung/seminare-in-vorbereitung.html 

bensqualität, die nachbarschaftlichen Kontakte, das Zugehö-
rigkeitsgefühl und das Verantwortungsbewusstsein für den 
Wohnort. Doch korreliere die objektive Sicherheitslage nicht 
unbedingt mit der subjektiven Sicherheit der Bevölkerung. 
Diese habe aber ein Recht darauf, sich sicher zu fühlen. Zur 
Steigerung des Sicherheitsgefühls der Bevölkerung sei die 
Präsenz von Polizei und Ordnungsbehörden eine entschei-
dende Maßnahme. So sei eine dauerhafte und verfestigte Zu-
sammenarbeit in Ordnungspartnerschaften ein wichtiger Be-
standteil für die Gewährung der Sicherheit im öffentlichen 
Raum. Für diese sei stetig zu werben. Aber auch die Bürge-
rinnen und Bürger seien, unter anderem im Zusammenhang 
mit dem Einfluss der Medien, in der Verantwortung, zur Ord-
nung und Sicherheit beizutragen. 

Abschließend warb Andreas Wohland für die kommunalen 
Sicherheitstagungen 2020 des Städte- und Gemeindebun-
des Nordrhein-Westfalens.2 In verschiedenen Tagungen 
gehe es um Themen wie Extremismus, Clankriminalität, 
Reichsbürger und die Vernetzung von staatlichen Akteuren 
mit Kommunen, die über die gängigen Ordnungspartner-
schaften hinausgehen. Diese seien, so resümierte Wohland, 
eine unabdingbare Voraussetzung dafür, dass Gefahren für 
die Bürgerinnen und Bürger effektiv bekämpft werden kön-
nen. 

Prof. Dr. Dietrich Oberwittler, Forschungsgruppenleiter 
am Max-Planck-Institut zur Erforschung von Kriminalität, 
Sicherheit und Recht 

Prof. Dr. Dietrich Oberwittler stellte zunächst die Bedeutung 
des sozialen Zusammenhalts und der Sicherheitswahrneh-
mung im lokalen Lebensumfeld dar. Lokale Umwelten seien 
unterschiedlich und nehmen Einfluss auf die Sicherheits-
wahrnehmung und letztendlich auf die Lebensqualität der Be-
völkerung. Je höher die Bewohner eines Quartieres den so-
zialen Zusammenhang einschätzen, desto höher sei ihr Si-
cherheitsempfinden und umgekehrt. Dabei stelle sich die 
Frage, welche Faktoren den Zusammenhalt im Quartier be-
lasten. Es habe sich gezeigt, dass Kriminalitätsfurcht nicht al-
leine die Furcht vor Kriminalität sei. Auch die Angst vor dem 
Unbekannten, Fremden und Migration oder die persönliche 
Verletzlichkeit und sozialstrukturelle Problemlagen beeinflus-
sen den Zusammenhalt im gesamten Wohnquartier massiv. 
Kriminalität und sog. „Broken Windows“, wirken hingegen 

https://www.kommunen.nrw/mitgliederbereich/service/fortbildung/seminare-in-vorbereitung.html
https://www.kommunen.nrw/mitgliederbereich/service/fortbildung/seminare-in-vorbereitung.html
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nicht über ein gesamtes Wohnquartier, sie seien eher Fakto-
ren, die im unmittelbaren Umfeld einen negativen Einfluss auf 
das Sicherheitsgefühl haben. 

Prof. Dr. Oberwittler resümierte, dass soziale und ethnische 
Segregation für massive innerstädtische Unterschiede im So-
zialkapital sorgen und zu räumlich konzentrierter Benachtei-
ligung führen. Zwar seien das Sicherheitsempfinden in den 
meisten Wohnquartieren und auch das Vertrauen in die Poli-
zei hoch, doch mindern strukturelle Problemlagen wie Krimi-
nalität den Zusammenhalt. Dies habe Konsequenzen für die 
Sozial- und Städtebaupolitik und für polizeiliche Strategien. 

Prof. Dr. Oberwittler unterstütze im Verlauf den Workshop 3 
(siehe Kapitel 3.3), in dessen Kontext Befunde aus seiner 
Forschung vertieft wurden. 

Olaf Sundermeyer, Journalist 

Herr Sundermeyer wies auf die gestiegene gesellschaftliche 
Bedeutung und Verantwortung der Medien im kommunikati-
onsintensiven 21. Jahrhundert, insbesondere im Zusammen-
hang mit der Inneren Sicherheit, hin. Die polizeiliche Interven-
tion habe sicherheitspolitischen Vorgaben zu folgen. Die (Si-
cherheits-)Politik folge der medialen Konjunktur und bediene 
sich in öffentlichen Erklärungen teilweise desselben Vokabu-
lars, das zuvor in Presseberichten verwendet wurde. Die 
Qualität und Quantität der Berichterstattung könne sich stark 
auf den gesellschaftlichen Diskurs, die Parteienlandschaft, 
den Ausgang politischer Wahlen und das Vertrauen in staat-
liche Institutionen auswirken. 

Die Ereignisse der Silvesternacht in Köln 2015/16 und die da-
rauf folgenden Medienberichte hätten maßgeblichere und 
nachhaltigere Auswirkungen auf die deutsche Sicherheitspo-
litik gehabt als sie der Anschlag in Hanau am 19.02.2020 
mutmaßlich entfalten werde. Neben dem Anstoß einer De-
batte um die Sicherheit im öffentlichen Raum habe diese 
Nacht den sozialen Frieden in Deutschland massiv gestört, 

zur Vertrauenskrise der Sicherheitsbehörden beigetragen 
und sei zudem parteipolitisch, insbesondere rechtspopulis-
tisch mehrfach verwertet worden. Die Ergebnisse der nord-
rhein-westfälischen Landtagswahlen und Änderungen des 
Polizeigesetzes Nordrhein-Westfalen seien teilweise mittel-
bar auf dieses Ereignis zurück zu führen. 

Wenngleich der journalistische Anspruch kein wissenschaft-
licher sei, sei es heute von besonderer Bedeutung, sich in der 
Medienberichterstattung um Objektivität zu bemühen. Die 
Aufgabe bestehe darin, die Gesellschaft aufzuklären ohne 
Angst zu verbreiten.  

Massenmedien seien geeignet, gesellschaftliche Entwicklun-
gen frühzeitig widerzuspiegeln. Gleichzeitig bestünde aller-
dings die Gefahr der gegenseitigen Überschattung von Nach-
richten, sodass mitunter sicherheitspolitisch relevante Ereig-
nisse gegenüber anderen, mehr Aufmerksamkeit generieren-
den Berichten weitgehend unbeachtet blieben oder tatsäch-
lich im sicherheitsstrategischen Fokus stehende Probleme 
zugunsten neuer, medial verwertbarer Phänomene zurück-
stünden. Als Beispiel führte Sundermeyer hier das von ihm 
prognostizierte nahende Ende des breiten Diskurses um das 
Thema „Clankriminalität“, z. B. gegenüber dem o. g. An-
schlag in Hanau oder der Verbreitung des Coronavirus an. 

Schließlich wirke sich die Medienberichterstattung potentiell 
auf die Sicherheitswahrnehmung der Bürgerinnen und Bür-
ger aus. Die Wahrnehmung der Menschen unterscheide sich 
zwar häufig von der reinen Faktenlage. Dahinter steckt aber 
der Faktor Mensch; ihn sollte die Politik über das subjektive 
Sicherheitsgefühl bei ihren Entscheidungen berücksichtigen. 

Da zur objektiven Messung der Kriminalität gegenüber der 
gefühlten Realität lediglich die Polizeiliche Kriminalstatistik 
zur Verfügung stehe, diese diesem Zweck jedoch nicht ge-
recht werden könne, seien ergänzend weitere Erhebungen 
zur Erfassung der Kriminalitätslage erforderlich.

3.3 Workshops
Im Rahmen des Symposiums wurden insgesamt sechs 
Workshops in zwei Phasen durchgeführt, die sich an den 
PESTEL-Faktoren (siehe Kapitel 1) orientierten. Mit den 
Workshops wurden unterschiedliche Facetten des Phäno-
mens Sicherheit und Kriminalität im öffentlichen Raum aufge-
griffen. Die Workshops wurden jeweils von einer Mitarbeite-
rin/einem Mitarbeiter der KKF moderiert und von Expertinnen 

und Experten fachlich unterstützt. Jeweils rund 10 bis 15 Per-
sonen nahmen je Phase an den Workshops teil. Nachfolgend 
werden die Ergebnisse der Workshops dargelegt. 

1 Politik: Clankriminalität - Aktions- und Analysepro-
zesse in (Kriminal-)Politik und Wissenschaft 

Moderation:  Alexander Werner (LKA NRW) 
Experte:  Dr. Martin Boberg (LKA NRW) 
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Der Workshop 1 hatte zum Ziel, Probleme und Lösungsan-
sätze in Bezug auf die Diskrepanz zwischen der Notwendig-
keit zeitkritischer politischer bzw. polizeistrategischer Reak-
tion auf sicherheitsrelevante Herausforderungen einerseits 
und zeitaufwändigen Analyseprozessen wissenschaftlicher 
Forschung zur Begleitung, Bewertung oder Initiierung solcher 
Interventionen andererseits zu identifizieren. Ein weiterer 
Schwerpunkt lag auf der Identifikation von Anhaltspunkten für 
die Früherkennung kriminalpolitischer Herausforderungen. 
Beide Zielsetzungen wurden am Beispiel des Phänomens 
„Clankriminalität“ in Angriff genommen, um darauf aufbauend 
Ansätze für die Erkennung anderer perspektivischer Heraus-
forderungen zu finden. Schließlich war ein zusätzlicher An-
spruch des Workshops, Ideen für eine beiderseitig gewinn-
bringendere Zusammenarbeit zwischen Praxis und Wissen-
schaft zu finden.  

Nach einer kurzen Einführung in die Thematik der Sicher-
heitspolitik und die spezifische Bedeutung der „Clankrimina-
lität“ für dieselbe, insbesondere in Bezug auf die subjektive 
Sicherheit, durch den Moderator Herrn Werner erfolgte ein 
Impulsvortrag durch Herrn Dr. Boberg. Dieser vermittelte den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern einen Überblick über die 
Historie polizeilicher und wissenschaftlicher Initiativen zum 
Thema „Clankriminalität“ und warf die Frage nach den Mög-
lichkeiten der Früherkennung bzw. der Szenarienentwicklung 
sicherheitspolitisch relevanter Kriminalitätsphänomene auf.  

Als Modus der anschließenden Arbeitsphase wurde die sog. 
Fishbowl-Diskussion gewählt. Auf diese Weise wurde ge-
währleistet, trotz der Gruppengröße alle Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer involvieren und konträre Positionen kanali-
sieren und fortlaufend dokumentieren zu können, ohne den 
Gesprächsverlauf der Teilnehmer zu stören. 

In Bezug auf die Unterschiede hinsichtlich der Arbeitslo-
gik, -geschwindigkeit, und Fachsprache von Wissenschaft 
und Sicherheitspraxis wurde schnell festgestellt, dass insbe-
sondere Kommunikationshürden zu überwinden seien. Als 
geeignete Lösungsansätze wurden adressatengerechtere 
wissenschaftliche Veröffentlichungen mit kürzerer Taktung 
(z. B. durch die häufigere Fertigung von Zwischenberichten) 
und der Wissenstransfer durch sog. „Mittler“ oder „Makler“ 
(z.B. durch die KKF und ähnliche Einrichtungen) identifiziert.  

Bei dem Schwerpunktthema Früherkennung perspektivi-
scher Herausforderungen wird die Beobachtung insbeson-
dere der folgenden politisch relevanten Aspekte empfohlen: 

− Soziostrukturelle und -ökonomische Entwicklungen, wie 
Beschäftigungsverhältnisse bzw. Einkommensstruktu-
ren, Zeichen sozialer Desorganisation und Marginalisie-
rung von Bevölkerungsgruppen 

− Innen- und asylpolitische Entwicklungen, wie Zahl, Her-
kunft, Aufenthalts- und soziökonomischer Status sowie 
Bleibeperspektiven von Zugewanderten 

− Gesellschaftliche Umwälzungen, z. B. soziale Mobilität 
oder politische Bewegungen mit dem Potential, sich zu 
ideologisch-extremistischen Gruppierungen zu entwi-
ckeln und/oder entsprechende Gegenbewegungen aus-
zulösen 

− Politische und gesellschaftliche Entwicklungen, wie Frei-
zügigkeit, (Bürger-)Kriege, (neue) Kriminalitätsphäno-
mene, Veränderungen der Wirtschaftslage oder des Ar-
beitsmarktes im Ausland 

− Durch Sicherheitsakteure selbst erzeugte Vakuen in ille-
galen Geschäftsfeldern, z. B. durch die erfolgreiche Be-
kämpfung einzelner Gruppen organisierter Kriminalität 
und anschließende Übernahme frei gewordener inkri-
minierter Märkte 

Darüber hinaus könnten zusätzliche Erhebungen, z. B. der 
folgenden Art, gewinnbringend für die Erkennung sicherheits-
relevanter Entwicklungen sein: 

− Explorative, quantitative und qualitative Erhebungen in 
den Bereichen Infrastruktur, Märkte, Energieverbrauch 
(in Zusammenhang mit Betäubungsmittelanbau und -
herstellung), Data-Mining quantifizierbarer soziostruktu-
reller und -ökonomischer Daten sowie Medien- und Kul-
turanalysen (z. B. hinsichtlich ideologisch-extremisti-
scher Inhalte in Liedtexten) 

− Regelmäßige, z. B. jährliche Befragungen sog. „Zeugen 
sozialer Realität“ (Polizeibeamte, Sozialarbeiter, Erzie-
her, Rettungsdienste u. a.) hinsichtlich ihrer Wahrneh-
mung gesellschaftlicher Veränderungen als „Seismogra-
fen des Wandels“ 

Zudem sei eine zwingende Voraussetzung, dass der Erken-
nung o. g. Faktoren auch deren Anerkennung auf Entschei-
derebene folgt und die entsprechende Interventionsbereit-
schaft bestehen müsse.  

Zur organisatorischen Institutionalisierung der genannten Be-
obachtungen und Erhebungen wurde u. a. die Einrichtung fol-
gender Instanzen vorgeschlagen: 

− Eines ständigen Runden Tisches zur Erkennung strate-
gischer Herausforderungen auf Bundesebene (z. B. un-
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ter der Beteiligung von BKA, der Bundeszentrale für Po-
litische Bildung und Vertretern der Wissenschaft) und/o-
der vergleichbarer Einrichtungen auf Länderebene 

− Einer Stabsstelle Forschung im Ministerium des Innern 
des Landes Nordrhein-Westfalen zur Initiierung von Er-
hebungen und der Gewährleistung von Wissenstrans-
fers 

− Eines Think Tanks zur Durchführung o. g. Beobachtun-
gen und Erhebungen, z.B. beim Ministerium des Innern 
des Landes Nordrhein-Westfalen oder beim LKA NRW 

Schließlich wurde einhellig festgestellt, dass sowohl Wissen-
schaft als auch Praxis abhängig von Politik und gesellschaft-
lichen Entwicklungen seien. 

2 Wirtschaft: Sicherheitsproduktion durch Public Pri-
vate Partnerships – Kooperationsmodelle als Ant-
wort auf wirtschaftliche Entwicklungen? 

Moderation:  Kai Seidensticker, Klaus Kisters (LKA 
NRW) 

Experte:  Dr. Sven Jung (Handelsblatt Research In-
stitute) 

Expertin: Dr. Patricia Schütte (Bergische Universität 
Wuppertal) 

Im Rahmen des Workshops 2 hielt zunächst Dr. Jung einen 
Impulsvortrag zu den wirtschaftlichen Entwicklungen 
Deutschlands. Er verdeutlichte, dass sich die deutsche Wirt-
schaft aktuell in einem Aufschwung befindet. Dies bedeute, 
dass die öffentliche Hand mehr Gelder und somit ein höheres 
Budget für Ausgaben zur Verfügung haben könnte, das je-
doch vor allem für den Umgang mit dem demographischen 
Wandel genutzt werden würde. Dr. Schütte berichtete an-
schließend über Erfolgsfaktoren und Herausforderungen für 
die Zusammenarbeit privater und staatlicher Akteure aus der 
Perspektive der Forschung. Im Rahmen qualitativer Studien 
wurde deutlich, dass Kooperationen zwischen Polizei und pri-
vaten Dienstleistern im Sicherheitsbereich durchaus relevant 
sind und auf Großveranstaltungen von beiden Seiten geför-
dert werden. Jedoch stach auch heraus, dass es Vorurteile 
auf beiden Seiten gibt. Diese gilt es nach Dr. Schütte zu be-
seitigen, damit eine gute Kooperation möglich sei.  

Anschließend folgte eine ergebnisreiche Diskussionsrunde, 
die sich an der Fishbowl-Methode orientierte. Auf die Frage, 
wie Kooperationen erfolgreich sein können, wurde im Laufe 
der Diskussion deutlich, dass Kommunikation und das For-
mulieren gemeinsamer Ziele wichtige Maßnahmen sind. So 
können die von Dr. Schütte erwähnten Vorurteile aus dem 

Weg geschafft, Aufgabenbereiche differenziert und Hierar-
chien effektiv genutzt werden.  

Es wurden jedoch auch Grenzen deutlich. So wurde im Laufe 
der Diskussion die Frage gestellt, ob die Sicherheit der Bür-
gerinnen und Bürger überhaupt aus der Verantwortung der 
öffentlichen Hand genommen und in die Hände privater 
Dienstleiter gelegt werden dürfe. Nichtsdestotrotz sei die 
mögliche Kooperation hinsichtlich mehr „Man-Power“ und 
darüber hinaus auch „Brain-Power“ eine ressourcenentlas-
tende Chance, mit wachsenden Herausforderungen umzuge-
hen. So wurden positive Beispiele aus Nordrhein-Westfalen 
genannt, die mit Kooperationsmodellen vor allem im Bereich 
der Cyber-Kriminalität gesammelt werden konnten. Der Wis-
senstransfer zwischen staatlichen und privaten Partnern sei 
für diesen Deliktbereich überaus wichtig.  

Im Laufe der Diskussion wurde das Thema des Sicherheits-
gefühls der Bürgerinnen und Bürger besonders häufig ge-
nannt. Hier wurde zwischen objektiver und subjektiver Angst 
unterschieden. Die subjektiv empfundene Angst führe zu ei-
ner wahrgenommenen Notwendigkeit privater Sicherheits-
maßnahmen. Dieses Problem sei jedoch zugleich eine 
Chance für Kooperationsmodelle. Demnach könne die Poli-
zei verstärkt das objektive Sicherheitsgefühl adressieren und 
private Dienstleister mögliche Lücken der subjektiven Unsi-
cherheit schließen. Dies müsse aber stets durch die öffentli-
che Hand koordiniert werden.  

Außerdem wurde in diesem Kontext – und unter Beachtung 
des fortschreitenden demografischen Wandels – ein sich in 
Zukunft stärker abzeichnendes Stadt-Land-Gefälle themati-
siert. Polizeiliche und kommunale Ressourcen würden sich 
aufgrund des steigenden Einsatzaufkommens (objektiv) zu-
künftig noch stärker auf städtische Bereiche konzentrieren. 
Die demografische Entwicklung hingegen würde insbeson-
dere im ländlichen Bereich zu mehr gefühlter Unsicherheit 
(subjektiv) führen. Diese Diskrepanz müsse bei der Ressour-
cenplanung berücksichtigt werden und könnte sich als 
Chance für Kooperationsmodelle herausstellen.  

Die Diskussion war äußerst konstruktiv. Es wurde deutlich, 
dass die Forschung sich durchaus mit diesem Thema be-
schäftigen sollte, um mögliche Maßnahmen und daraus re-
sultierende Chancen und Grenzen der Kooperationsmodelle 
herauszuarbeiten. 
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3 Soziales: Sozialkapital in der Wohngegend – Was 
beeinflusst die (subjektive) Sicherheit im öffentli-
chen Raum? 

Moderation:  Lena Jordan (LKA NRW) 
Experte:  Prof. Dr. Dietrich Oberwittler (Max-Planck-

Institut zur Erforschung von Kriminalität, 
Sicherheit und Recht) 

Im Rahmen des Workshops wurde das Thema, das Herr 
Prof. Dr. Oberwittler in seinem Impulsvortrag vorgestellt hat 
(siehe Kapitel 3.2), weiterführend bearbeitet und diskutiert. 
Das Ziel bestand darin, die Bedeutung des Sozialkapitals in 
der Wohngegend für die gefühlte Sicherheit im öffentlichen 
Raum zu eruieren sowie mögliche Einflussfaktoren und zu-
künftige Veränderungspotentiale zu bestimmen. Hieraus 
wurden denkbare Herausforderungen und Handlungsfelder 
für die Perspektive der Praxis und der Wissenschaft formu-
liert.  

Neben einem einführenden Gespräch mit Herrn Prof. Dr. 
Oberwittler zu den relevanten Definitionen und Konzepten 
sowie den einschlägigen Forschungserkenntnissen wurden 
Rückmeldungen zu den Erfahrungen der Teilnehmenden aus 
der Praxis eingeholt. Anschließend bearbeiteten Arbeitsgrup-
pen, die je aus Vertreterinnen und Vertretern der Wissen-
schaft und der Praxis zusammengesetzt waren, drei Frage-
stellungen und hielten die Ergebnisse stichpunktartig auf Mo-
derationskarten fest. Diese Ergebnisse wurden im Plenum 
vorgestellt und abschließend diskutiert. 

Als zu erwartende Veränderungspotentiale zur Bedeutung 
des Sozialkapitals für das Sicherheitsempfinden im öffentli-
chen Raum wurden vor allem Aspekte im Hinblick auf eine 
weitere Zunahme an gesellschaftlicher Diversität, an Mobili-
tät und von Segregations- sowie Gentrifizierungsprozessen 
diskutiert. Ebenso sei zu erwarten, dass die Erweiterung und 
steigende Nutzung des digitalen Raums sowie Möglichkeiten 
zur Ausgestaltung virtueller Kontakte die Bedeutung des So-
zialkapitals auf individueller wie gesellschaftlicher Ebene ver-
ändern werden. Es wurde zudem festgehalten, dass sich die 
individuelle Bedeutung des Sozialkapitals stärker ausdiffe-
renzieren könnte und somit die Auswirkungen für den Einzel-
nen in Bezug auf die Möglichkeiten zur sozialen Teilhabe un-
terschiedlich ausfallen. 

Ebenso identifizierten die Teilnehmenden zukünftige Heraus-
forderungen für kriminalpolitische sowie polizeipräventive 
Maßnahmen und die Wissenschaft, die mit der (sich möglich-
erweise verändernden) Bedeutung des Sozialkapitals in Ver-

bindung stehen. Hinsichtlich kriminalpolitischer Bestrebun-
gen wurde festgestellt, dass Maßnahmen zur Förderung so-
zialer Kontakte, zum sozialen Wohnungsbau und zur Integra-
tion von Migrantinnen und Migranten – auch zur Reduzierung 
von Politisch Motivierter Kriminalität (PMK) – anzustreben 
sind. Ebenso wurde die Notwendigkeit formuliert, Segregati-
onsprozesse sozialverträglich zu gestalten. Für kriminalprä-
ventive Bemühungen aus polizeilicher Sicht wurden verschie-
dene Ansätze für zukünftige Maßnahmen formuliert: Das An-
denken von virtuellen Präsenz- und Partizipationsmöglichkei-
ten der Polizei, beispielsweise in Form eines „virtuellen Be-
zirksbeamten“, wurde angeregt, um der Erweiterung des di-
gitalen Raums und seiner Nutzung zu begegnen. Es wurde 
die Frage aufgeworfen, unter welchen Bedingungen zukünf-
tig Maßnahmen zur polizeilichen Präsenz die subjektive Si-
cherheit verbessern können und inwieweit auch negative Ef-
fekte möglich sind. So sollte der Aspekt der Wahrnehmbar-
keit der Polizei weiterhin in den Fokus genommen und lage-
bedingt angepasst werden. Als bedeutend wurden ebenfalls 
die Zusammenarbeit und Vernetzung der beteiligten Instituti-
onen sowie eine gezielte regionale, objektivierende, an Er-
mittlungsergebnissen orientierte und maßnahmenbeglei-
tende Presseberichterstattung erachtet. 

Für die wissenschaftliche Perspektive wurden ebenfalls As-
pekte ermittelt, die zukünftig in den Fokus zu nehmen sind. 
Hierbei erschien neben grundsätzlichen Qualitätskriterien 
wie Neutralität und Transparenz der Aspekt der Beratung der 
Praxis in Fragen zur Prognosestellung und Evaluation als 
wichtig. Der Austausch mit der Praxis sollte fortgeführt wer-
den und dabei Anwendungsbezug und -tauglichkeit sicherge-
stellt werden. Insbesondere könnten Fragestellungen aus der 
Grundlagenforschung vertiefend in den Blick genommen wer-
den, beispielsweise Bestrebungen zur weiterführenden Kon-
zeptualisierung und Operationalisierung der Wohngegend 
und des Sozialkapitals, sowie Fragen nach den unterschied-
lichen Einflüssen von Variablen, je nachdem, ob diese klein-
räumig oder auf höherer Analyseebene betrachtet werden. 
Die Notwendigkeit von Längsschnittstudien wurde betont, um 
die tatsächlichen Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge über-
prüfen zu können. 

Resümierend wurde zudem auch eine in der Zukunft beste-
hende Wichtigkeit der Beibehaltung einer umfassenden Bür-
gerorientierung festgehalten, beispielsweise in Form von Be-
völkerungsbefragungen, um die subjektive Sicherheit der 
Bürgerinnen und Bürger weiterhin in den Blick zu nehmen so-
wie dessen Erhaltung und Verbesserung zu erzielen. Es 
wurde betont, dass Veränderungsprozesse unumgänglich 
und somit auszuhalten sind, ebenso wie es geboten ist, die 
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steigende gesellschaftliche Diversität zu akzeptieren. Ausbli-
ckend wurde festgestellt, dass auch als gefährlich wahrge-
nommene Orte außerhalb der eigenen Wohngegend, wie bei-
spielsweise der Bahnhof als wichtiger Transitbereich, das Si-
cherheitsempfinden erheblich beeinflussen können und hier 
Maßnahmen und Investitionen möglicherweise lohnenswert 
sind. 

4 Technologie: Chancen und Risiken neuer Technolo-
gien – Wie beeinflussen technische Möglichkeiten 
die Sicherheit im öffentlichen Raum? 

Moderation:  Dr. Florian Stoffel (LKA NRW) 
Experte:  Prof. Dr. Daniel Keim (Universität Kon-

stanz) 

Der Workshop 4 bestand aus zwei Teilen. Im ersten Teil hielt 
der Experte, Prof. Dr. Daniel Keim, einen ca. 25-minütigen 
Vortrag über drei internationale Forschungsprojekte bzw. de-
ren Forschungsergebnisse in technischer Hinsicht. Themen-
felder waren interaktive visuelle Analyse und Auswertung von 
Kurzsachverhalten oder Tatortbefundberichten, dreidimensi-
onale Tatortrekonstruktion und die automatisierte Analyse 
von Konversationsstrukturen aus extremistischen Internet-
Foren. Danach wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
in zwei Gruppen aufgeteilt, die jeweils kurze Gespräche über 
Ideen und Probleme aus dem Bereich neue Technologien im 
Rahmen öffentlicher Sicherheit führten. Zur Strukturierung 
der Gedanken und Unterhaltungen, als auch zur Dokumen-
tation der Ergebnisse wurde ein Raster vorgegeben, dass un-
ter einer knappen Beschreibung einer Idee, Herausforderung 
oder eines Problems aus dem Bereich des Workshop-The-
mas folgende drei Kernaspekte als Gesprächsgrundlage vor-
sah: 

1. Zielgruppe: Für wen ist die Herausforderung relevant? 
Welche Personen oder Personengruppen werden, oder 
sind schon betroffen? 

2. Rahmenbedingungen: Welche Bedingungen, z. B. tech-
nischer oder personeller Natur, müssen geschaffen wer-
den, um die Herausforderung zu bewältigen? 

3. Ziele: Welche Ziele werden mit dem Einsatz neuer Tech-
nologie verfolgt? 

Nach der Gesprächsphase folgte eine kurze Diskussion und 
die Phase der Ergebnissicherung, in der die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer gebeten wurden, die für sie aus den Gesprä-
chen wichtigsten Aspekte in Form von Stichpunkten unter die 
genannten drei Kernaspekte auf einer Metaplanwand zu do-

kumentieren. Die Ergebnisse werden nachfolgend darge-
stellt. Dabei werden jeweils die drei am häufigsten genannten 
Begriffe thematisiert. 

Zielgruppe: „Polizei“, „Bevölkerung“ und „Bürger“. Diese Be-
grifflichkeiten sollen insbesondere abdecken, dass neue 
Technologien in allen Bereichen der öffentlichen Sicherheit 
eingesetzt werden sollen. Da der Workshop von vielen Poli-
zeibeamtinnen und -beamten besucht wurde, war die am 
häufigsten genannte Zielgruppe die Polizei. Im Kontext mit 
den weiter unten aufgeführten Zielen lässt sich festhalten, 
dass damit insbesondere der sinnvolle Einsatz neuer Tech-
nologien zur Strafverfolgung im weiteren Sinne, als auch Prä-
vention, zum Beispiel Kamerabeobachtung, gemeint waren. 

Rahmenbedingungen: Der häufigste genannte Aspekt war 
„Datenschutz“. Insbesondere Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern aus dem polizeilichen Umfeld und aus der Justiz mach-
ten deutlich, dass der Datenschutz auch bei der Nutzung 
neuer Technologien grundsätzlich zu beachten ist. Damit ver-
wandt ist der Aspekt der „gesetzlichen Vorgaben“, die zur 
Nutzung neuer Technologien unabdingbar sind. Deutlich 
wurde dabei ein Zielkonflikt zwischen dem zeitnahen Einsatz 
neuer Technologien und der Schaffung derer gesetzlichen 
Grundlagen. Der dritte Aspekt, „KI und KI-Forschung“, ver-
deutlicht, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Ein-
satz weitgehend automatisierter und intelligenter Erfassungs- 
und Analyseverfahren eine Chance sehen, die jedoch noch 
weiterzuentwickeln ist, um entsprechende Rahmenbedingun-
gen für praxistaugliche Technologien zu schaffen. 

Ziele: Als wichtigstes Ziel identifizierten die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer „Vertrauen“, was als Vertrauen in die Tech-
nologie und alle damit verbundenen Verfahren zu verstehen 
ist. Es wurde klar, dass damit insbesondere die Frage nach 
der Herkunft der Ergebnisse, und damit deren Vertrauens-
würdigkeit gemeint ist. Ebenfalls identifizierten die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer den Einsatz neuer Technologien 
zur „effektiveren Strafverfolgung“ als Chance. Dabei standen 
insbesondere Arbeitserleichterungen und die sinnvolle Vor-
verarbeitung der verarbeiteten Daten im Vordergrund des In-
teresses. Als letzter wichtiger Zielaspekt wurde die sehr all-
gemeine Aussage „bessere Technik“ häufig genannt. In der 
kurzen Diskussion zu diesem Punkt wurde klar, dass insbe-
sondere die Zugänglichkeit und Nutzerfreundlichkeit, zum 
Beispiel auf Seiten der Polizei, ein Ziel beim Einsatz neuer 
Technologien sein sollte. Dies kann als Chance, aber auch 
als Risiko verstanden werden. 

Eine Vielzahl weiterer Kernpunkte wurde genannt, die nahe-
legt, dass eine vertiefte Diskussion weitere umsetzbare und 
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praxisrelevante Ideen zum Gegenstand des Workshops hätte 
generieren können. Es bleibt jedoch festzuhalten, dass der 
Einsatz neuer Technologien im Kontext öffentlicher Sicher-
heit durchaus als Chance verstanden wird, die es zu ergrei-
fen gilt. 

5 Umwelt: Urbane Sicherheit – Raumbezogene Kon-
zepte kommunaler Kriminalprävention 

Moderation:  Oliver Goebel (LKA NRW) 
Expertin:  Dr. Anke Schröder (Landeskriminalamt 

Niedersachsen) 

Der Workshop 5 setzte sich mit der Fragestellung auseinan-
der, wie öffentliche Räume unter Sicherheitsaspekten ge-
plant und bewertet werden können. Ziele des Workshops wa-
ren zum einen, unterschiedliche Ansätze zu sicherheitsrele-
vanten Planungen und Bewertungen öffentlicher Räume dar-
zustellen sowie zum anderen, eine vertiefende Meinungsbil-
dung zu relevanten Aspekten in den Planungs- und Bewer-
tungsprozessen herzustellen und zu erarbeiten. 

Ausgangsbasis war ein Impulsvortrag von Dr. Anke Schröder 
(Leiterin des Kompetenzzentrums Urbane Sicherheit des 
Landeskriminalamtes Niedersachsen) zum niedersächsi-
schen Ansatz sicherheitsrelevanter Bewertungen öffentlicher 
Räume.3 

Im Anschluss wurde in einem moderierten Diskussionspro-
zess in Gruppen der Vortrag von Dr. Schröder als Grundlage 
und Ausgangspunkt für vertiefende Betrachtungen genom-
men. So wurden in intensiven und anregenden Diskussionen 
u.a. nachfolgende Fragen und Aspekte thematisiert:  

− Einfluss räumlich-baulicher Dimensionen auf die Sicher-
heit öffentlicher Räume 

− Der Charakter Unsicherheit erzeugender Orte  
− Art und Weise der Initiierung sicherheitsrelevanter Be-

wertungen öffentlicher Räume  
− Thematisierung notwendiger Akteure um sicherheitsspe-

zifische Fragestellungen in den Blick zu nehmen; Rolle 
und Bedeutung der Polizei 

− Aktuelle Trends in der Veranstaltungs- und Objektsicher-
heit unter baulichen Perspektiven 

− Skizzierung zukünftiger Herausforderungen für die Ent-
wicklung von Wohnquartieren und Stadtvierteln  

                                                           
3 Nähere Informationen zu dem Konzept können unter http://www.sicherheit-

staedtebau.de/ oder http://www.div-city.de eingesehen werden. 

Zusammenfassend wurden die nachfolgenden Aspekte als 
besonders relevant und wesentlich bestimmt, um eine nach-
haltige Erhöhung und Verbesserung der Sicherheit öffentli-
cher Räume erreichen zu können: 

Grundlage jeder sicherheitsrelevanten Bewertung öffentli-
cher Räume (zum Beispiel von Angsträumen oder Gefahren-
orten) sollte eine umfassende kleinräumige Analyse der be-
troffenen Örtlichkeit sein. Neben Hellfelddaten aus der PKS 
und polizeilichen Vorgangsbearbeitungssystemen sollten 
Daten aus polizeilichen Einsatzdokumentationssystemen zur 
Betrachtung von „Incivilities“ (Verfallserscheinungen der so-
zialen Ordnung oder der materiellen Umwelt) und Ordnungs-
störungen sowie – soweit möglich – aus Dunkelfeldstudien 
herangezogen werden. Ferner sollten baulich räumliche Be-
trachtungen als Ausgangspunkt genommen werden. Es sei 
wichtig, neben der visuellen Betrachtung auch die Wirkung 
des Raums zu erspüren. Daher bedinge eine Analyse des 
betroffenen Raumes stets auch vor Ort zu sein, beispiels-
weise in Form von strukturierten Begehungen mit allen si-
cherheitsrelevanten Akteuren.  

Es bedürfe ferner einer gemeinsamen Zielentwicklung, auf 
die sich alle Akteure nach klar definierten Kriterien verständi-
gen sollten. Es brauche ein hohes Maß an Motivation der Be-
teiligten sowie die Bereitschaft, für den eigenen Bereich um-
fassend verbindlich Verantwortung zu tragen. Sicherheit in 
öffentlichen Räumen könne folglich nur gemeinsam mit allen 
sicherheitsrelevanten Akteuren im Miteinander erreicht wer-
den. Es brauche einen langfristig angelegten andauernden 
Prozess des gegenseitigen Austausches und offener Kom-
munikation auf Augenhöhe. 

Es habe sich als hilfreich erwiesen, pragmatisch vorzugehen 
und zu versuchen, möglichst schnell Erfolgserlebnisse zu ge-
nerieren. Es sei besser, mit kleinen Maßnahmen anzufangen. 
Dadurch entstehe eine positive Dynamik, die für weitere 
Schritte und Entwicklungen genutzt werden könne. Es gebe 
mittlerweile eine Vielzahl an positiven Beispielen im gesam-
ten Bundesgebiet. Diese Erfolgsreferenzen solle man den 
beteiligten Akteuren möglichst auch visuell, zum Beispiel mit 
Fotos vor Augen führen. 

Die Polizei sei ein Akteur von vielen, um den öffentlichen 
Raum sicherer zu machen. Ihr werde gleichwohl von allen 
Beteiligten grundsätzlich eine hohe Kompetenz im Bereich 
Sicherheit zugeschrieben. Sie sollte daher eine proaktive 
Rolle übernehmen. Ihr werde das Mandat einer Prozesssteu-

http://www.sicherheit-staedtebau.de/
http://www.sicherheit-staedtebau.de/
http://www.div-city.de/
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erung und -gestaltung zugebilligt und sie sei neben den Kom-
munen am ehesten prädestiniert, den Prozess zu initiieren 
und den Dialog zu eröffnen.  

6 Recht: Eingriffsmaßnahmen der Polizei – Der Ein-
fluss polizeilicher Eingriffsmaßnahmen auf die Si-
cherheit im öffentlichen Raum 

Moderation:  Kai Daubitz 
Experte:  Prof. Dr. Stefan Kersting (Hochschule für 

Polizei und öffentliche Verwaltung Nord-
rhein-Westfalen) 

Experte: Marcello Baldarelli (Hochschule für Polizei 
und öffentliche Verwaltung Nordrhein-
Westfalen) 

Nach einer kurzen Vorstellung des Ablaufs des Workshops 
durch den Moderator schlossen sich in der ersten Hälfte des 
Workshops folgende zwei Expertenvorträge an:  

− Bodycams im Wachdienst der Polizei NRW: (Deeskala-
tive) Wirkung, Wirkweise und Akzeptanz (Prof. Dr. Ste-
fan Kersting) 

− Videobeobachtung gem. § 15a PolG NRW am Beispiel 
Wiener Platz in Köln (Marcello Baldarelli) 

Aus zeitlichen Gründen musste der geplante dritte Vortrag 
zum Thema „Strategische Fahndung“ ausgelassen werden. 
Im Anschluss an die Vorträge hatten die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer Gelegenheit, mit den Vortragenden in einen 
Diskurs zu treten und konkrete Fragen hinsichtlich der Vor-
tragshinhalte zu stellen. 

In der zweiten Hälfte des Workshops wurde an zwei Tischen 
in (getrennt voneinander agierenden) unterschiedlichen Dis-
kussionsgruppen über die beiden o.g. Themen diskutiert.  

Bodycams im Wachdienst der Polizei  

In der Diskussionsrunde zum Thema Bodycams wurde fol-
gende Frage diskutiert: „Warum könnten Beamte/-innen des 
Wachdienstes bezüglich des Einsatzes der Bodycam eine 
kritische Haltung haben?“ 

Nach Angaben der Workshop-Teilnehmerinnen und -teilneh-
mer könnten Polizeibeamte/-innen im Wachdienst zum Teil 
Angst vor einer Strafverfolgung und/oder disziplinarischen 
Maßnahmen haben, wenn sie sich im Einsatz nicht korrekt 
verhalten. Damit sind nicht nur strafrechtsrelevante Verstöße 
gemeint, sondern auch ein nicht als „freundlich“ oder „höflich“ 
erachteter Umgangston mit dem polizeilichen Gegenüber, 
wie er oftmals in dynamischen Einsatzsituationen vorkommt. 

Die Angst vor Fehlern und der Bedarf an Sicherheit dahinge-
hend, dass eine mögliche Einsatznachbereitung kein fehler-
haftes oder gar rechtswidriges Verhalten zu Tage bringt, 
könne dazu führen, dass die Bodycam kritisch gesehen und 
zum Teil nicht genutzt würde. 

Die Diskussionsteilnehmerinnen und -teilnehmer betonten, 
dass es von besonderer Bedeutung sei, dass die Akzeptanz 
des Bodycam-Einsatzes durch entsprechendes Verhalten 
der Polizeiführung erhöht werde. Dies wäre in der Form mög-
lich, dass von den unmittelbaren Vorgesetzen ein Ergeb-
nis/eine Einsatzbearbeitung angestrebt werden könnte, wel-
che(s) unter Beachtung der Rechts- und Formvorschriften 
auch konsequent zur Erreichung des polizeilichen Ziels füh-
ren würde, auch, wenn dies an geeigneter Stelle einen „rau-
eren Ton“ erfordern würde. Gestärkt werden sollte die Akzep-
tanz der Bodycam durch transparentes Führungsverhalten 
und fairen Umgang mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern.  

Als weiteren Begriff für Hemmnisse hinsichtlich einer Ver-
wendung der Bodycams im polizeilichen Einsatzgeschehen 
wurde durch die Diskussionsteilnehmerinnen und -teilnehmer 
die Formulierung „Bodycam als Störfaktor“ gewählt. Durch 
den Einsatz der Bodycam, mit welchem erhöhte Anforderun-
gen an die einsatzbegleitende Kommunikation einhergehen 
und durch den zusätzlich die Anforderung einer Handhabung 
der Kamera gestellt würde, könne es zudem zu einer weite-
ren Beanspruchung der verbalen und kognitiven Ressourcen 
der Träger von Bodycams kommen. Dieser Umstand könnte 
insbesondere bei jüngeren Beamtinnen und Beamten zum 
Tragen kommen. Aufgrund einer geringeren Lebens- und Be-
rufserfahrung und möglicherweise vorhandener Rechts- und 
Handlungsunsicherheiten könnten diese durch den zusätzli-
chen Einsatz von Bodycams an die Grenzen ihrer Ressour-
cen gelangen. Diesbezüglich betonten die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer, dass es überaus wichtig sei, durch eine um-
fangreiche Aus- und Fortbildung eine Einsatznormalität in Be-
zug auf die Bodycam herzustellen. Darüber hinaus seien 
selbstbewusstes Handeln und die Rechtssicherheit der Be-
amten/-innen zu fördern bzw. zu stärken. 

Eine mögliche zukünftige Forschungsfrage in Bezug auf kom-
plexe und dynamische Einsatzgeschehen könnte folgende 
sein: „Was sind die Grundlagen einer angemessenen Ein-
satzkommunikation unter Berücksichtigung der Vielschichtig-
keit von Polizeieinsätzen?“. In diesem Zusammenhang könn-
ten eventuell auch die Erkenntnisse der Studie: „Bodycam - 
Die deeskalierende Wirkung von Bodycams im Wachdienst 
der Polizei Nordrhein-Westfalen“ Beachtung finden. 
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Videobeoachtung 

Der Diskussion zur Thematik der Videobeobachtung wurden 
zwei Fragen vorangestellt:  

1. Kann die Videobeobachtung gemäß § 15a PolG NRW die 
Sicherheit im öffentlichen Raum verbessern? 
2. Sind die rechtlichen Voraussetzungen, die personellen und 
die sachlichen Aufwendungen zu hoch und daher unange-
messen?  

In der Diskussion wurden zwei konträre Meinungen durch die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer vertreten. Auf der einen 
Seite wurde die Position deutlich vertreten, dass die Maß-
nahme der Videobeobachtung, insbesondere in sehr krimino-
genen Bereichen, ein wirksames Mittel zur Abschreckung 
sein könne und dadurch im Allgemeinen Straftaten, beson-
ders die der Straßenkriminalität, verhütet werden würden. 
Außerdem sei es im Anschluss an erfolgte Straftaten im Be-
obachtungsraum möglich, diese im Nachhinein mit Hilfe der 
Videosequenzen aufzuklären.  

Auf der anderen Seite wurde ausgeführt, dass es durch die 
offene Videobeobachtung lediglich zu einer Verschie-
bung/Verdrängung der Kriminalität kommen würde. Im Be-
obachtungsraum könne eine „lokale Kriminalitätsdämpfung“ 
festgestellt werden, was bedeute, dass es lediglich im beo-
bachteten, von den Kameras erfassten Raum zu einer Redu-
zierung von Straftaten kommt. 

Als Vorteil der Videobeobachtung wurde gemeinhin erörtert, 
dass es mit Hilfe der Videotechnik einfacher sei, verdächtige 
Personen oder Gruppen zu identifizieren und deren mögliche 
Vorbereitungshandlungen festzustellen. Um diesen Vorteil 
jedoch ausnutzen zu können, bedürfe es eines hohen Perso-
nalansatzes, welcher oftmals nicht zu gewährleisten sei.  

Besondere Beachtung bei der Durchführung der Videobe-
obachtung sollten die betroffenen Grundrechte der Bürgerin-
nen und Bürger finden. Durch eine flächendeckende Be-
obachtung wird in die Grundrechte einer Vielzahl von Bürgern 
eingegriffen. Durch diese Maßnahme könnte das Verhalten 
(rechtskonformer) Bürgerinnen und Bürger in einer nicht wün-
schenswerten Art beeinflusst werden. Es könnte ein Vermei-
dungsverhalten in der Form eintreten, dass Bürgerinnen und 
Bürger bestimmte von der Polizei beobachtete Räume nicht 
mehr betreten, da sie entweder die Befürchtung haben könn-
ten, dass es sich aufgrund der installierten Kameras um ge-
fährliche Gebiete handelt oder schlichtweg aus dem Grund, 
dass sie sich nicht mittels Videotechnik durch die Polizei be-
obachten lassen wollen. 

Im Hinblick auf die zweite Frage wurde festgestellt, dass die 
rechtlichen Voraussetzungen der Norm des § 15 a PolG 
NRW überwiegend als angemessen und somit für die polizei-
liche Arbeit als praktikabel erachtet werden. Schwierig könne 
sich hingegen das Erfordernis des „unverzüglichen Eingrei-
fens der Polizei“ darstellen. Hier stehe oft nicht genügend 
Personal zur Verfügung, um sämtliche Monitore zeitgleich zu 
beobachten und konkret gegen erkannte Straftäter im Be-
obachtungsraum einzuschreiten. Aufgrund dessen scheitere 
eine Ausweitung der Videobeobachtung oftmals aufgrund zu 
geringer Personalressourcen. 

Fazit 

Sowohl die Videotechnik in Form der Bodycam als auch die 
in Form der Videobeobachtung bieten Chancen und Risiken. 
Deutlich ist geworden, dass es sich bei diesen technischen 
Hilfsmitteln nicht um polizeiliche Allheilmittel handelt, sondern 
dass sie lediglich / in erster Linie als sinnvolle Ergänzung zu 
polizeilicher Einsatzbewältigung und Wahrung der öffentli-
chen Sicherheit dienen können.  

3.4 Podiumsdiskussion
Am Ende der Veranstaltung wurde eine Podiumsdiskussion 
durchgeführt. Diese wurde von Christian David, Moderator, 
Reporter und Medientrainer und unter anderem tätig für das 
öffentlich-rechtliche Fernsehen, moderiert. An der Podiums-
diskussion haben folgende Personen teilgenommen: 

Dr. Elke Bartels, Polizeipräsidentin Duisburg 

Gert Rademaker, Koordinator internationale Beziehun-
gen der Polizeieinheit Limburg (Niederlande) 

Andreas Wohland, Beigeordneter des Städte- und Ge-
meindebundes Nordrhein-Westfalen 

Prof. Dr. Dietrich Oberwittler, Forschungsgruppenleiter 
am Max-Planck-Institut zur Erforschung von Kriminalität, 
Sicherheit und Recht 

Olaf Sundermeyer, Journalist 
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Als Diskussionsschwerpunkte wurden vorab die Themenfel-
der aktuelle und perspektivische Herausforderungen für Wis-
senschaft und Praxis hinsichtlich der Sicherheit und Krimina-
lität im öffentlichen Raum sowie die Stärkung und Ausbau 
des Austauschs zwischen Wissenschaft und Praxis in Nord-
rhein-Westfalen vereinbart.  

Foto: LKA NRW 

Herr David eröffnete mit der Frage nach dem Ist-Zustand der 
Sicherheit im öffentlichen Raum, auch vor dem Hintergrund 
der jüngst veröffentlichen Polizeilichen Kriminalstatistik. 

Frau Dr. Bartels konstatierte, dass die Kriminalitätszahlen, 
insbesondere in Duisburg, zwar im Bereich der Eigentums-
kriminalität im öffentlichen Raum rückläufig seien, dies je-
doch für Körperverletzungsdelikte weniger zutreffe. Letztere 
hätten sich zudem hinsichtlich ihrer Deliktsschwere intensi-
viert und wirkten sich deutlicher auf das Sicherheitsgefühl der 
Bürgerinnen und Bürger aus.  

Herr Prof. Oberwittler sprach von der deutschen Gesellschaft 
im Hinblick auf das Sicherheitsgefühl als momentan „unter 
Stress stehend“, obwohl der längerfristige Trend eher ein po-
sitiver sei. Insbesondere lokale gesellschaftliche Probleme 
führten zu sozialer Desorganisation und Gefühlen von Unsi-
cherheit.  

Herr Sundermeyer führte aus, dass die Kriminalitätsfurcht 
häufig insbesondere bei den Menschen am größten sei, de-
ren tatsächliche Lebensrealität weitab von sozialen Proble-
men liegt. So fürchteten sich z. B. diejenigen Personen am 
stärksten, die nicht in sog. Angsträumen leben und seien 
fremdenfeindliche Einstellungen dort am ausgeprägtesten, 
wo die wenigsten Personen mit Migrationshintergrund leben. 
Soziale Mischung und Partizipation seien geeignete Wege 
zur Verbesserung lokaler gesellschaftlicher Problemlagen. 

Soziale Partizipation erfordere allerdings sowohl die Chance 
als auch das Interesse der Betroffenen. 

Unsicherheitsgefühle wirken sich, laut Herrn Wohlland, auf 
die Lebensqualität und somit auf das Wahlverhalten von Bür-
gerinnen und Bürgern aus. Aus diesem Grund sei ein inter-
disziplinärer, einen Großteil der Bereiche der Landes- und 
Kommunalverwaltung (z. B. Stadtplanung, Ordnungsämter, 
Sozialämter und die Stadtreinigung) sowie die Gesellschaft 
einbeziehender, ganzheitlicher Ansatz zur Herstellung sub-
jektiver Sicherheit angezeigt. Die Bereitschaft, Ordnungs-
dienste für originäre Aufgaben, z. B. bei Ruhestörungen, zur 
Entlastung der Polizei einzusetzen, sei da, eine Aufstockung 
des Personals aus Ressourcengründen jedoch derzeit nicht 
umsetzbar.  

Auf die Frage nach den Verhältnissen in den Niederlanden 
antwortete Herr Rademaker, dass das Vertrauen in die Poli-
zei besonders hoch sei. Man setze auf eine starke Integration 
der Polizei in die Gesellschaft und eine sehr enge Zusam-
menarbeit mit kommunalen und privaten Institutionen. 

In Bezug auf die Kommunikation zwischen Wissenschaft und 
Praxis erklärte Herr Prof. Dr. Oberwittler, dass es auch um 
die Kommunikation in Richtung der Öffentlichkeit gehe. Die 
Wissenschaft dringe sprachlich häufig nicht zur Sicherheits-
praxis und beide nicht zur Öffentlichkeit durch. Es fehle an 
einem „Korrektiv“, das die Diskrepanz zwischen dramatisier-
ter Wahrnehmung und tatsächlicher Sicherheitslage über-
winde und zwischen diesen drei Beteiligten übersetze.  

Zur Dramatisierung trüge, so Sundermeyer, insbesondere 
der Gesprächswert einer Nachricht bei. Die stärkste Verbrei-
tung erführen elektronische Medien und Inhalte mit hohem 
Sensationsgehalt.  

In Bezug auf wünschenswerte zukünftige Entwicklungen 
nannten die Diskussionsteilnehmerinnen und -teilnehmer 
schließlich die Faktoren Herstellung bzw. Pflege von Ver-
trauen in die Politik und Sicherheitsbehörden, Integration von 
Zuwanderern, Investitionen in Bildung, Arbeit und Wohnen, 
die Verhinderung von Schulabstinenz sowie die Bildung und 
Aufrechterhaltung starker Netzwerke mit guter Binnenkom-
munikation, gegenseitigem Informationsaustausch und 
Transparenz nach außen. 

Strafgesetze würden keine Probleme lösen, sondern seien 
lediglich das letzte Mittel, wenn o. g. Ansätze nicht ausrei-
chen. 
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3.5 Posterpräsentation
In den Pausen des Symposiums wurden die Forschungspro-
jekte der KKF im Rahmen einer Posterpräsentation vorge-
stellt.  

Foto: LKA NRW 

Aktuell laufen in der KKF sieben Projekte, die sich drei For-
schungsbereichen zuordnen lassen: 

1. System zur Kriminalitätsauswertung und Lageanti-
zipation (SKALA) 

2. Bevölkerungsbefragungen (Viktimisierungssurveys) 
3. Phänomenspezifische Forschung 

Im Rahmen von SKALA wird das Predictive-Policing-System 
der nordrhein-westfälischen Polizei umgesetzt. Außerdem 
werden in SKALA raumbezogenen Kriminalitätsanalysen 
durchgeführt. 

Zweites Standbein der KKF sind sogenannte Viktimisierungs-
surveys. Im Rahmen von Viktimisierungssurveys werden 
Bürgerinnen und Bürger unter anderem nach ihren Erfahrun-
gen mit Kriminalität, ihrem Anzeigeverhalten und ihrem Si-
cherheitsgefühl befragt. Aktuell werden in der KKF zwei ent-
sprechende Studien durchgeführt. Zum einen handelt es sich 
dabei um die Studie „Sicherheit und Gewalt in Nordrhein-
Westfalen“, die vom Ministerium des Innern des Landes 
Nordrhein-Westfalen mit dem Ministerium für Heimat, Kom-
munales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-
Westfalen in Auftrag gegeben wurde. Im Rahmen dieser Stu-
die wurden im Jahr 2019 insgesamt 60 000 Bürgerinnen und 
Bürger unter anderem nach ihren Erfahrungen mit Gewalt be-
fragt. Daneben beteiligt sich das Land Nordrhein-Westfalen 
an der aus Mitteln des europäischen Sicherheitsfonds kofi-
nanzierten Studie „Sicherheit und Kriminalität in Deutsch-
land“ (SKiD). Hierbei handelt es sich um einen periodisch an-
gelegten allgemeinen bundesweiten Viktimisierungssurvey, 
in dessen Kontext in Nordrhein-Westfalen im Jahr 2020 ins-
gesamt 40 000 Bürgerinnen und Bürger befragt werden. 

Des Weiteren wird in der KKF phänomenspezifische For-
schung durchgeführt. Abgeschlossen sind in diesem Kontext 
beispielsweise Projekte zum Thema Raubüberfälle auf Geld-
institute, Neonatizid und Wohnungseinbruchdiebstahl. Aktu-
ell laufen Projekte zu den Phänomenen Sexuelle Gewalt ge-
gen Frauen, Gewalt an Schulen, „Clankriminalität“ und reli-
giös motivierter Extremismus. 

Die Poster zu diesen Projekten, die im Rahmen des Sympo-
siums präsentiert wurden, sind nachfolgend abgebildet. 
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4 Fazit und Ausblick 
Trotz der vielen kurzfristigen Absagen (siehe Kapitel 1) war 
die Veranstaltung mit 70 Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
aus Politik, Wissenschaft und Praxis gut besucht. Während 
der Veranstaltung und im Nachgang hierzu erhielt die KKF 
zahlreiche sehr positive Resonanzen. Diese betrafen unter 
anderem das abwechslungsreiche Veranstaltungsformat und 
die Wahl des als besonders relevant erachteten Themas „Si-

cherheit und Kriminalität im öffentlichen Raum“. Positiv rück-
gemeldet wurde zudem insbesondere die Möglichkeit des 
Austausches zwischen den verschiedenen Professionen. 

Das Symposium wird im Zwei-Jahres-Rhythmus durchge-
führt. Das Thema der Veranstaltung in 2022 wird zu einem 
späteren Zeitpunkt und in Abhängigkeit von aktuellen krimi-
nalpolitischen und gesellschaftlichen Entwicklungen festge-
legt. 
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